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1. Ziel des Schulrates SR 

Im Schulrat können Themen und Anliegen besprochen werden, welche klassenübergreifend die 

Schule und die Lebenswelt der Kinder betreffen. 

 

Die Schüler und Schülerinnen erfahren und erleben unser demokratisches System. 

 

Sie tragen Mitverantwortung für den Lebensraum Schule. 

2. Organisation 

Alle Klassen und Kindergärten führen wöchentlich ihren Klassenrat durch, dieser dient als 

Grundlage und Verbindung für den Schulrat.  

Der Schulrat besteht aus 12 Schülern und Schülerinnen der 3. bis 6. Klassen.  

 

 

3. Zusammensetzung 

Anfangs des Schuljahres wählen alle Schüler und Schülerinnen der 1.-6. Klassen die 12 Mitglieder 

des Schulrates. 

Die Schüler und Schülerinnen präsentieren sich mit einem Plakat. 

Die Wahl findet schriftlich im Klassenverband statt. 

Die 12 Mitglieder wählen den Vorstand des Schulrates. 

Die Mitglieder können wieder gewählt werden. 

Die Anliegen der Kindergärten und der 1. und 2. Klassen werden durch deren LP schriftlich in den 

Schulrat eingebracht. 
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4. Funktionen und Aufgaben des Vorstandes 

Der Vorstand besteht aus Präsident*in, Vize-Präsident*in und Aktuar*in. 

Der Schulrat wird von zwei Lehr- oder Betreuungspersonen begleitet. 

Der Präsident/Die Präsidentin 

 bereitet zusammen mit dem Vorstand die Sitzung vor 

 leitet die Sitzung 

       

      Der Aktuar/Die Aktuarin 

 führt das Beschlussprotokoll 

 gibt am Ende der Sitzung die Ergebnisse und Beschlüsse bekannt und 

 schreibt die Pendenzenliste. 

5. Aufgaben der Mitglieder des Schulrates 

Die Mitglieder des Schulrates 

 nehmen Ideen aus den Klassenräten oder von einzelnen Schülern und Schülerinnen auf 

 informieren die Klassen im Klassenrat über Entscheide und Beschlüsse 

 suchen Schüler und Schülerinnen sowie Lehrpersonen, die Projekte erarbeiten. 

6. Aufgaben der Begleitung 

Die Begleitperson wird aus dem Lehrer*innen oder Betreuungsteam rekrutiert. 

Sie organisiert die Wahlen und informiert die Lehrpersonen darüber.  

Sie führt den Vorstand in seine Arbeit ein und begleitet den Vorstand. Sie verschickt das 

Protokoll mittels Infomail an alle Lehr- und Betreuungspersonen.  

7. Sitzungen 

Zeitfenster A 

Die Sitzungen des Schulrates finden 1x im Monat statt. Die erste davon ist konstituierend. Die 

Begleitpersonen bestimmen den Sitzungstag. Die Sitzungen finden ausserhalb der Unterrichtszeit 

statt, jeweils über Mittag, bei einem Mittagslunch. 

Zeitfenster B 

Die Arbeitsgruppen bestimmen die Zeit und Anzahl der Sitzungen zusammen mit der Lehrperson 

oder Betreuungsperson, welche die Arbeitsgruppe unterstützt. 

8. Traktanden 

Traktanden können bis spätestens 1 Woche vor der Sitzung eingegeben werden durch: 
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 einzelne Schüler und Schülerinnen 

 Klassenrat 

 Lehrer*innenteam 

 Hausdienst 

 Betreuung 

 Elternrat 

Die Traktanden werden in den Schulrat-Briefkästen gesammelt. Traktanden- Wunschzettel liegen 

bei den Briefkästen sowie in allen Klassenzimmern auf. 

9. Kompetenzen 

Die Klassen haben Antragsrecht im Schulrat und der Schulrat hat Antragsrecht an der 

Schulkonferenz. 

Eine Klasse arbeitet einen detaillierten Antrag zuhanden des Schulrates aus. Eine Vertretung aus 

der Klasse kann den Antrag an der nächsten Sitzung erläutern. Der Schulrat gibt den Antrag, 

wenn er ihm ausgereift genug erscheint, für die Abstimmung an alle Klassen zurück. 

Der Schulrat entscheidet, ob und wie ein Antrag an die Gesamtschülerschaft gelangt. Die 

antragstellende Klasse wird von einem Mitglied des Schulrates orientiert. 

Wenn der Antrag bei der Schülerschaft eine Mehrheit erreicht, wird er an die 

Schulhauskonferenz zur Bewilligung oder Ablehnung weitergeleitet. 

An der Schulhauskonferenz werden die Anträge vom Vorstand und/oder der Begleitperson 

vorgestellt. 

Die Schulhauskonferenz befindet über den Antrag in Abwesenheit des Vorstandes. Eine 

Ablehnung des Antrages muss begründet werden, oder es kann ein Gegenvorschlag 

ausgearbeitet werden. 

Vom Schulrat und der Schulhauskonferenz beschlossene Projekte werden im Zeitfenster B 

bearbeitet. 

Der Vorstand sucht Schüler und Schülerinnen, sowie eine Lehrperson oder eine 

Betreuungsperson, welche die Projekte umsetzen. Mindestens ein Kind vom Schulrat muss in der 

Arbeitsgruppe partizipieren.  

10.  Reglementsänderung 

Reglementsänderungen können vom Schulrat oder von Teammitgliedern beantragt werden. Die 

Schulkonferenz entscheidet über den Antrag. 

 


